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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 789/2013 DER KOMMISSION 

vom 16. August 2013 

zur Änderung der Verordnung des Rates (EG) Nr. 2368/2002 zur Umsetzung des 
Zertifikationssystems des Kimberley-Prozesses für den internationalen Handel mit Rohdiamanten 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 des Rates vom 
20. Dezember 2002 zur Umsetzung des Zertifikationssystems 
des Kimberley-Prozesses für den internationalen Handel mit 
Rohdiamanten ( 1 ), insbesondere auf Artikel 19 Absatz 6 und 
Artikel 20, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach vorläufiger Billigung auf der Plenartagung in Wa
shington im November 2012 genehmigten die Teilneh
mer des Kimberley-Prozesses durch Beschluss des Ple
nums die Aufnahme von Panama, Kambodscha und Ka
sachstan in das Verzeichnis der Teilnehmer. 

(2) Wie durch einen Vermerk des Vorsitzes des Kimberley- 
Prozesses vom 1. August 2013 bestätigt, genehmigten 
die Teilnehmer des Kimberley-Prozesses im schriftlichen 
Verfahren außerdem die Aufnahme von Mali in das Ver
zeichnis der Teilnehmer. 

(3) Darüber hinaus sollten die Anschriften der Kontaktstellen 
mehrerer Teilnehmer in Anhang II aktualisiert werden. 

(4) Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 sollte 
entsprechend geändert werden. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des in Artikel 22 der Ver
ordnung (EG) Nr. 2368/2002 genannten Ausschusses — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 wird wie folgt geändert: 

Anhang II erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden 
Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 16. August 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Johannes HAHN 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

„ANHANG II 

Verzeichnis der Teilnehmer am Zertifikationssystem des Kimberley-Prozesses und der von ihnen gemäß 
Artikel 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 und 20 benannten zuständigen Behörden 

ANGOLA 

Ministry of Geology and Mines 
Rua Hochi Min 
C.P # 1260 
Luanda 
Angola 

ARMENIEN 

Department of Gemstones and Jewellery 
Ministry of Trade and Economic Development 
M. Mkrtchyan 5 
Yerevan 
Armenia 

AUSTRALIEN 

Department of Foreign Affairs and Trade 
Trade Development Division 
R.G. Casey Building 
John McEwen Crescent 
Barton ACT 0221 
Australia 

BANGLADESCH 

Export Promotion Bureau 
TCB Bhaban 
1, Karwan Bazaar 
Dhaka 
Bangladesh 

BELARUS 

Ministry of Finance 
Department for Precious Metals and Precious Stones 
Sovetskaja Str., 7 
220010 Minsk 
Republic of Belarus 

BOTSUANA 

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources 
PI Bag 0018 
Gaborone 
Botswana 

BRASILIEN 

Ministry of Mines and Energy 
Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4 o andar 
70065 - 900 Brasilia - DF 
Brazil 

KAMBODSCHA 

Trade Promotion Department, Ministry of Commerce 
Building #65-69, Street 136, 
Sangkat Phsar Kandal 1, Khan Duan Penh 
Phnom Penh 
Cambodia 

KAMERUN 

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process 
Ministry of Mines, Industry and Technological Devel
opment 
Intek Building 
Navik Street 
P.O. Box 8390 
Yaoundé 
Cameroon 

KANADA 

International: 

Department of Foreign Affairs, Trade and Development 
Human Rights, Governance and Indigenous Affairs 
Policy Division - MIH 
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2 
Canada 

Allgemeine Anfragen an Natural Resources Canada: 

Kimberley Process Office 
Minerals and Metals Sector (MMS) 
Natural Resources Canada (NRCan) 
580 Booth Street, 10th floor 
Ottawa, Ontario 
Canada K1A 0E4 

CHINA, Volksrepublik 

Department of Inspection and Quarantine Clearance 
General Administration of Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine (AQSIQ) 
9 Madiandonglu 
Haidian District, Beijing 100088 
People’s Republic of China 

HONGKONG, Sonderverwaltungsregion der Volksrepu
blik China 

Department of Trade and Industry 
Hong Kong Special Administrative Region 
Peoples Republic of China 
Room 703, Trade and Industry Tower 
700 Nathan Road 
Kowloon 
Hong Kong 
China
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KONGO, Demokratische Republik 

Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des 
Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses 
(CEEC) 
3989, av des cliniques, 
Kinshasa/Gombe 
Democratic Republic of Congo 

KONGO, Republik 

Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des 
Substances Minérales Précieuses (BEEC) 
BP 2787 
Brazzaville 
Republic of Congo 

EUROPÄISCHE UNION 

Europäische Kommission 
Dienst für außenpolitische Instrumente 
Büro: EEAS 02/309 
1049 Bruxelles/Brussel 
Belgien 

GHANA 

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.) 
Diamond House, 
Kinbu Road, 
P.O. Box M. 108 
Accra 
Ghana 

GUINEA 

Ministry of Mines and Geology 
BP 2696 
Conakry 
Guinea 

GUYANA 

Geology and Mines Commission 
P O Box 1028 
Upper Brickdam 
Stabroek 
Georgetown 
Guyana 

INDIEN 

Department of Commerce 
Ministry of Commerce & Industry 
Udyog Bhawan 
Maulana Azad Road 
New Delhi 110 011 
India 

INDONESIEN 

Directorate-General of Foreign Trade 
Ministry of Trade 
JI M.I. Ridwan Rais No. 5 
Blok I Iantai 4 
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110 
Jakarta 
Indonesia 

ISRAEL 

Ministry of Industry, Trade and Labor 
Office of the Diamond Controller 
3 Jabotinsky Road 
Ramat Gan 52520 
Israel 

JAPAN 

United Nations Policy Division 
Foreign Policy Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
100-8919 Tokyo, Japan 
Japan 

KASACHSTAN 

Ministry of Economy and Budget Planning 
Orynbor str., 8, entrance 7 
Administrative building ‘The house of ministries’ 
010000 Astana 
Kazakhstan 

KOREA, Republik 

Export Control Policy Division 
Ministry of Knowledge Economy 
Government Complex 
Jungang-dong 1, Gwacheon-si 
Gyeonggi-do 427-723 
Seoul 
Korea 

LAOS, Demokratische Volksrepublik 

Department of Import and Export 
Ministry of Industry and Commerce 
Vientiane 
Laos 

LIBANON 

Ministry of Economy and Trade 
Lazariah Building 
Down Town 
Beirut 
Lebanon 

LESOTHO 

Department of Mines 
Corner Constitution and Parliament Road 
P.O. Box 750 
Maseru 100 
Lesotho 

LIBERIA 

Government Diamond Office 
Ministry of Lands, Mines and Energy 
Capitol Hill 
P.O. Box 10-9024 
1000 Monrovia 10 
Liberia
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MALAYSIA 

Ministry of International Trade and Industry 
Trade Cooperation and Industry Coordination Section 
Block 10 
Komplek Kerajaan Jalan Duta 
50622 Kuala Lumpur 
Malaysia 

MALI 

Ministère des Mines 
Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des 
Diamants Bruts 
Zone Industrielle Ex. DNGM 
Bamako 
République du Mali 

MAURITIUS 

Import Division 
Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, 
Commerce & Cooperatives 
4th Floor, Anglo Mauritius Building 
Intendance Street 
Port Louis 
Mauritius 

MEXIKO 

Secretaría de Economía 
Dirección General de Política Comercial 
Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, 
Piso 16. 
Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, 
D.F. 
Mexico 

NAMIBIA 

Diamond Commission 
Directorate of Diamond Affairs 
Ministry of Mines and Energy 
Private Bag 13297 
1st Aviation Road (Eros Airport) 
Windhoek 
Namibia 

NEUSEELAND 

Certificate Issuing authority: 

Middle East and Africa Division 
Ministry of Foreign Affairs and Trade 
Private Bag 18 901 
Wellington 
New Zealand 

Import and Export Authority: 

New Zealand Customs Service 
PO Box 2218 
Wellington 
New Zealand 

NORWEGEN 

Section for Public International Law 
Department for Legal Affairs 
Royal Ministry of Foreign Affairs 
P.O. Box 8114 
0032 Oslo 
Norway 

PANAMA 

General Direction of International Economic Affairs 
Ministry of Foreign Affairs 
San Felipe, Calle 3 
Palacio Bolívar, Edificio 26 
Panamá 4 
Republic of Panama 

RUSSISCHE FÖDERATION 

International: 

Ministry of Finance 
9, Ilyinka Street, 
109097 Moscow 
Russia 

Ein- und Ausfuhrbehörde: 

Gokhran of Russia 
14, 1812 Goda St. 
121170 Moscow 
Russia 

SIERRA LEONE 

Ministry of Mineral Resources 
Gold and Diamond Office (GDO) 
Youyi Building 
Brookfields 
Freetown 
Sierra Leone 

SINGAPUR 

Ministry of Trade and Industry 
100 High Street 
#09-01, The Treasury, 
Singapore 179434 

SÜDAFRIKA 

South African Diamond and Precious Metals Regulator 
SA Diamond Centre 
251 Fox Street 
Johannesburg 2000 
South Africa 

SRI LANKA 

National Gem and Jewellery Authority 
25, Galleface Terrace 
Colombo 03 
Sri Lanka 

SWASILAND 

Office for the Commissioner of Mines 
Ministry of Natural Resources and Energy 
Mining department 
Lilunga House (3rd floor, Wing B) 
Somhlolo Road 
PO Box 9, 
Mbabane H100 
Swaziland 

SCHWEIZ 

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 
Sanctions Unit 
Holzikofenweg 36 
CH-3003 Berne / Switzerland
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TAIWAN, PENGHU, KINMEN UND MATSU, GETRENN
TES ZOLLGEBIET 

Export/Import Administration Division 
Bureau of Foreign Trade 
Ministry of Economic Affairs 
1, Hu Kou Street 
Taipei, 100 
Taiwan 

TANSANIA 

Commission for Minerals 
Ministry of Energy and Minerals 
PO Box 2000 
Dar es Salaam 
Tanzania 

THAILAND 

Department of Foreign Trade 
Ministry of Commerce 
44/100 Nonthaburi 1 Road 
Muang District, Nonthaburi 11000 
Thailand 

TOGO 

Ministry of Mine, Energy and Water 
Head Office of Mines and Geology 
216, Avenue Sarakawa 
B.P. 356 
Lomé 
Togo 

TÜRKEI 

Foreign Exchange Department 

Undersecretariat of Treasury 
T.C. Bașbakanlık Hazine 
Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36 
06510 Emek - Ankara 
Turkey 

Ein- und Ausfuhrbehörde: 

Istanbul Gold Exchange 
Rıhtım Cad. No:81 
34425 Karaköy – İstanbul 
Turkey 

UKRAINE 

Ministry of Finance 
State Gemological Center 
Degtyarivska St. 38-44 
Kiev 04119 
Ukraine 

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 

U.A.E Kimberley Process Office 
Dubai Multi Commodities Center 
Dubai Airport Free Zone 
Emirates Security Building 
Block B, 2nd Floor, Office # 20 
P.O. Box 48800 
Dubai 
United Arab Emirates 

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 

United States Kimberley Process Authority 
11 West 47 Street 11th floor 
New York, NY 10036 
United States of America 

U.S. Department of State 
Room 4843 EB/ESC 
2201 C Street, NW 
Washington D.C. 20520 
United States of America 

VIETNAM 

Ministry of Industry and Trade 
Import Export Management Department 
54 Hai Ba Trung, 
Hoan Kiem 
Hanoi 
Vietnam 

SIMBABWE 

Principal Minerals Development Office 
Ministry of Mines and Mining Development 
Private Bag 7709, Causeway 
Harare 
Zimbabwe“
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 790/2013 DER KOMMISSION 

vom 19. August 2013 

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für 
die Genehmigung des Wirkstoffs Essigsäure 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Auf
hebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Ra
tes ( 1 ), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Wirkstoff Essigsäure wurde durch die Richtlinie 
2008/127/EG der Kommission ( 2 ) gemäß dem Verfahren 
des Artikels 24b der Verordnung (EG) Nr. 2229/2004 
der Kommission ( 3 ) in Anhang I der Richtlinie 
91/414/EWG des Rates ( 4 ) aufgenommen. Seit die Richt
linie 91/414/EWG durch die Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 ersetzt wurde, gilt dieser Stoff als gemäß 
der genannten Verordnung genehmigt, und er ist in 
Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 540/2011 der Kommission ( 5 ) aufgeführt. 

(2) Gemäß Artikel 25a der Verordnung (EG) Nr. 2229/2004 
legte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(im Folgenden „die Behörde“) der Kommission am 18. De
zember 2012 ihren Standpunkt zum Entwurf des Über
prüfungsberichts für Essigsäure ( 6 ) vor. Die Behörde über
mittelte ihren Standpunkt zum Wirkstoff Essigsäure an 

den Antragsteller. Die Kommission forderte den Antrag
steller auf, zum Entwurf des Überprüfungsberichts für 
Essigsäure Stellung zu nehmen. Der Entwurf des Über
prüfungsberichts und der Standpunkt der Behörde wur
den im Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette 
und Tiergesundheit von den Mitgliedstaaten und der 
Kommission geprüft und am 16. Juli 2013 in Form 
des Überprüfungsberichts der Kommission für Essigsäure 
abgeschlossen. 

(3) Es wird bestätigt, dass der Wirkstoff Essigsäure als gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 genehmigt gilt. 

(4) Gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 in Verbindung mit deren Artikel 6 und an
gesichts des derzeitigen wissenschaftlichen und tech
nischen Kenntnisstands müssen die Genehmigungsbedin
gungen geändert werden. Es ist insbesondere angezeigt, 
weitere bestätigende Informationen anzufordern. 

(5) Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
540/2011 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(6) Bis zum Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung 
sollte eine angemessene Frist eingeräumt werden, damit 
die Mitgliedstaaten, der Antragsteller und die Inhaber von 
Zulassungen für Essigsäure enthaltende Pflanzenschutz
mittel die Anforderungen infolge der Änderung der Ge
nehmigungsbedingungen erfüllen können. 

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
540/2011 wird entsprechend dem Anhang der vorliegenden 
Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2014.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 19. August 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

In Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 erhält der Eintrag für den Wirkstoff Essigsäure in Zeile 218 folgende Fassung: 

Nr. Gebräuchliche Bezeichnung, 
Kennnummern IUPAC-Bezeichnung Reinheit Datum der Genehmigung Befristung der 

Genehmigung Sonderbestimmungen 

„218 Essigsäure 

CAS-Nr. 64-19-7, 

CIPAC-Nr. 838 

Essigsäure ≥ 980 g/kg 1. September 2009 31. August 2019 TEIL A 

Nur Anwendungen als Herbizid dürfen zugelassen werden. 

TEIL B 

Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze gemäß Artikel 29 
Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 sind die Schlussfolge
rungen des vom Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit am 16. Juli 2013 abgeschlossenen Überprüfungs
berichts für Essigsäure (SANCO/2602/2008) und insbesondere dessen 
Anlagen I und II zu berücksichtigen. 

Bei dieser Gesamtbewertung achten die Mitgliedstaaten besonders auf: 
den Schutz der Anwender; den Schutz des Grundwassers und der 
Wasserorganismen. 

Die Anwendungsbedingungen umfassen gegebenenfalls Maßnahmen 
zur Risikobegrenzung. 

Der Antragsteller legt bestätigende Informationen vor über: 

— das akute Risiko und das Langzeitrisiko für Vögel und Säugetiere; 

— das Risiko für Honigbienen; 

— das Risiko für Nichtzielarthropoden. 

Der Antragsteller legt der Kommission, den Mitgliedstaaten und der 
Behörde diese Informationen bis 31. Dezember 2015 vor.“
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 791/2013 DER KOMMISSION 

vom 19. August 2013 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die 
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus 
Obst und Gemüse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen 
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen 
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in 
ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2) Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Ta
geswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 19. August 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jerzy PLEWA 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0709 93 10 TR 136,4 
ZZ 136,4 

0805 50 10 AR 109,9 
CL 102,1 
TR 70,0 
UY 124,3 
ZA 104,7 
ZZ 102,2 

0806 10 10 EG 190,0 
MA 163,8 
MX 264,4 
TR 157,6 
ZZ 194,0 

0808 10 80 AR 191,5 
BR 108,7 
CL 133,9 
CN 88,3 
NZ 131,0 
US 141,8 
ZA 120,1 
ZZ 130,8 

0808 30 90 AR 180,6 
CL 148,9 
TR 151,4 
ZA 113,1 
ZZ 148,5 

0809 30 TR 146,8 
ZZ 146,8 

0809 40 05 BA 47,9 
TR 101,0 
ZZ 74,5 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 792/2013 DER KOMMISSION 

vom 19. August 2013 

zur Aufhebung der Aussetzung der Einreichung von Anträgen auf Einfuhrlizenzen für 
Zuckererzeugnisse im Rahmen bestimmter Zollkontingente 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 891/2009 der Kommis
sion vom 25. September 2009 zur Eröffnung und Verwaltung 
bestimmter gemeinschaftlicher Zollkontingente im Zuckers
ektor ( 2 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Einreichung von Anträgen auf Einfuhrlizenzen für die 
laufenden Nummern 09.4319 und 09.4320 wurde mit 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 879/2012 der 
Kommission vom 26. September 2012 zur Festsetzung 
des Zuteilungskoeffizienten für die Erteilung der vom 8. 
bis 14. September 2012 beantragten Einfuhrlizenzen für 

Zuckererzeugnisse im Rahmen bestimmter Zollkontin
gente und zur Aussetzung der Einreichung von Anträgen 
auf solche Lizenzen ( 3 ) im Einklang mit der Verordnung 
(EG) Nr. 891/2009 ab dem 27. September 2012 aus
gesetzt. 

(2) Nach Mitteilung der nicht verwendeten und/oder nur teil
weise ausgeschöpften Lizenzen stehen wieder Mengen für 
die genannten laufenden Nummern zur Verfügung. Die 
Aussetzung der Einreichung von Anträgen sollte daher 
aufgehoben werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 879/2012 vor
gesehene Aussetzung der Einreichung von Anträgen auf Ein
fuhrlizenzen für die laufenden Nummern 09.4319 und 09.4320 
ab dem 27. September 2012 wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 19. August 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jerzy PLEWA 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 16. August 2013 

nach Artikel 7 der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zu einem von den 
schwedischen Behörden verhängten Verbot einer Leuchtstofflampe der Marke „GW 80 455“ 

(ATEX-SE-01-2012) 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2013) 5315) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2013/438/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. März 1994 zur Angleichung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme 
zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefähr
deten Bereichen ( 1 ) („ATEX-Richtlinie“), insbesondere auf Arti
kel 7, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 94/9/EG treffen 
die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, damit 
von der Richtlinie erfasste Geräte, Schutzsysteme und 
Vorrichtungen nur dann in den Verkehr gebracht und 
in Betrieb genommen werden dürfen, wenn sie die Si
cherheit und die Gesundheit von Personen und gegebe
nenfalls von Haustieren oder Gütern bei angemessener 
Installierung und Wartung und bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung nicht gefährden. 

(2) Nach Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 94/9/EG trifft ein 
Mitgliedstaat alle zweckdienlichen Maßnahmen, um mit 
der CE-Konformitätskennzeichnung versehene und be
stimmungsgemäß verwendete Geräte, Schutzsysteme 
oder Vorrichtungen aus dem Verkehr zu ziehen, ihr In
verkehrbringen und ihre Inbetriebnahme zu verbieten 
oder den freien Verkehr mit ihnen einzuschränken, 
wenn er feststellt, dass sie die Sicherheit von Personen 
und gegebenenfalls von Haustieren oder Gütern zu ge
fährden drohen. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kom
mission unverzüglich von einer solchen Maßnahme und 
begründet seine Entscheidung. 

(3) Am 2. Oktober 2012 unterrichteten die Behörden 
Schwedens die Europäische Kommission förmlich über 
ein von ihnen am 19. September 2012 verhängtes Ver
bot des Inverkehrbringens einer Leuchtstofflampe der 
Marke und des Typs „GW 80 455“, hergestellt von Ge
wiss S.p.A., via A. Volta 1, 24069 Cenate Sotto (Berga
mo), Italien. 

(4) Die schwedischen Behörden gaben an, dass ihre Maß
nahme durch die Nichtkonformität des Produkts mit 
den in Artikel 3 der Richtlinie 94/9/EG genannten we
sentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen 
nach Anhang II, insbesondere Nummer 1.0.5 (Kennzeich
nung) und 1.0.6 (Betriebsanleitung) begründet ist, im 
Zusammenhang mit der mangelhaften Anwendung oder 
Mängeln der harmonisierten Norm EN 60079-0:2006 — 
Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Be
reiche — Teil 0: Allgemeine Anforderungen (IEC 60079- 
0:2004, modifiziert), auf die in der EG-Konformitätserklä
rung des Herstellers Bezug genommen wird. 

(5) Die schwedischen Behörden legten einen Prüfbericht über 
die Untersuchung der Explosionsschutzlampe vom 
3. April 2012 vor. Den schwedischen Behörden zufolge 
umfasst die Liste der Abweichungen: 

— Ernste Kritik: 

— Beigefügte Anweisungen [Unterabschnitt 30.1 
von EN 60079-0:2006]: Die Kennzeichnung „Po
tenzielle Gefahr einer elektrostatischen Aufladung 
— siehe Anweisungen“ verweist auf weitere Infor
mationen in den Anweisungen. Derartige Infor
mationen sind in den Anweisungen nicht zu fin
den. 

— Kritik: 

— Kennzeichnung [Unterabschnitt 29.1 von EN 
60079-0:2006] — Falls die Lampe direkt an der 
Decke angebracht wird, ist ein Teil der Kennzeich
nung auf dem Etikett schwer sichtbar (Ex-Code 
und Umgebungstemperatur auf dem oberen Teil 
des Etiketts). 

— Kennzeichnung [Unterabschnitt 29.2 z1) von EN 
60079-0:2006] — Explosionsgruppe (II, IIA, IIB 
oder IIC) fehlt im Ex-Code. 

— Kennzeichnung [Unterabsatz 29.1 von EN 
60079-0:2006] — Adresse des Herstellers fehlt. 

— Beigefügte Anweisungen [Unterabschnitt 30.1 
von EN 60079-0:2006] — Die Anweisungen lie
gen nicht auf Schwedisch vor (sondern in fünf 
anderen Sprachen, u. a. Italienisch, Englisch, Fran
zösisch und Deutsch).
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— Beigefügte Anweisungen [Unterabschnitt 30.1 
von EN 60079-0:2006] — Auf die Kennzeich
nungsinformationen soll in den Anweisungen 
nochmals Bezug genommen werden. Einige dieser 
Informationen sind in den Anweisungen nicht zu 
finden. 

a) Warnhinweise in der Kennzeichnung (bzw. ein 
entsprechender Text, der die Warnungen be
schreibt) fehlen in den Anweisungen. 

b) Die Temperaturklasse „T3“ (für Gas) und die 
Höchsttemperatur „T78 °C“ (für Staub) für die 
Lampe sind in den Anweisungen nicht ange
geben. 

c) Die Explosionsgruppe (II, IIA, IIB oder IIC), die 
im Ex-Code gemäß 29.2 e von EN 60079- 
0:2006 enthalten sein muss, ist in den Anwei
sungen nicht angegeben. 

(6) Mit Schreiben vom 6. November 2012 forderte die Kom
mission den Hersteller, Gewiss S.p.A, auf, sich zu der von 
den schwedischen Behörden getroffenen Maßnahme zu 
äußern. 

(7) Am 11. Januar 2013 ging Gewiss S.p.A. in seinem Ant
wortschreiben mit spezifischen Aussagen und tech
nischen Analysen auf jede der von den schwedischen 
Behörden genannten Abweichungen ein: 

— Was die „ernste Kritik“ an den beigefügten Anweisun
gen betrifft, so gab der Hersteller an, dass die Kenn
zeichnung und die Anweisungen entsprechend der 
Risikobewertung des Produkts für Gase und Stäube 
entwickelt wurden, um den besonderen Anforderun
gen der einschlägigen harmonisierten Norm zu genü
gen. Insbesondere werden die Informationen über die 
„Potenzielle Gefahr einer elektrostatischen Aufladung“ 
im Rahmen einer allgemeinen Auslegung des Begriffs 
„Anweisungen“ auf dem Produkt selbst wiederge
geben, was von der Auslegung der schwedischen Be
hörden abweicht, die sich auf „beigefügte Anweisun
gen“ beziehen. 

— Was die „Kritik“ betrifft, so gab der Hersteller an, dass 
die Abweichungen nicht wirklich kritisch sind und 
ihnen möglicherweise eine unterschiedliche Aus
legung der einschlägigen Abschnitte der Norm zu
grunde liegt. 

(8) In seinem Antwortschreiben betonte der Hersteller, dass 
die beigefügten Anweisungen und die Kennzeichnung des 
Produkts gemäß den jüngsten Fassungen der anwend
baren harmonisierten Normen (2009, 2010 und 2012) 
verbessert und geändert worden seien. In der Tat ist das 
Produkt, dem die Fassung der harmonisierten Norm EN 
60079-0 von 2006 zugrunde liegt, auf dem EU-Markt 
nicht mehr verfügbar. Kopien der neuen Kennzeichnun

gen, Anweisungen und der Konformitätserklärung für das 
Produkt sind dem Antwortschreiben beigefügt; insbeson
dere liegen die beigefügten Anweisungen jetzt auch auf 
Schwedisch vor. 

(9) Die schwedischen Behörden legten nach dem Antwort
schreiben des Herstellers keine weiteren Unterlagen vor. 

(10) In Anbetracht der vorliegenden Unterlagen und der Stel
lungnahmen der betroffenen Parteien ist die Kommission 
der Ansicht, dass die Leuchtstofflampe der Marke und des 
Typs „GW 80 455“ in ihrer von den schwedischen Be
hörden unter Bezugnahme auf die harmonisierte Norm 
EN 60079-0:2006 untersuchten Auslegung die in Arti
kel 3 der Richtlinie 94/9/EG genannten wesentlichen Ge
sundheits- und Sicherheitsanforderungen nach Anhang II, 
insbesondere Nummer 1.0.5 (Kennzeichnung) und 1.0.6 
(Betriebsanleitung) nicht erfüllte. Diese Nichtübereinstim
mungen und die damit zusammenhängenden technischen 
Mängel stellten eine ernsthafte Gefahr für die Nutzer dar, 
da sie sich auf wesentliche Gesundheits- und Sicherheits
anforderungen nach Anhang II der Richtlinie 94/9/EG 
beziehen, die von dem Produkt nicht eingehalten wurden, 
wenn man berücksichtigt, 

— dass im Hinblick auf die „ernste Kritik“ der Verweis 
auf „Anweisungen“ als „beigefügte Anweisungen“ 
nach Nummer 1.0.6 Buchstabe a von Anhang II aus
zulegen ist und nicht in allgemeiner Weise als An
weisungen in einer beliebigen Form; 

— dass im Hinblick auf die „Kritik“ die fehlenden Ele
mente bei der Kennzeichnung und den Anweisungen 
nicht in Bezug auf unterschiedliche Auslegungen der 
Norm ermittelt wurden, sondern direkt in Bezug auf 
die speziellen Bestimmungen von Nummer 1.0.5 und 
1.0.6 Buchstaben a und b von Anhang II — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Das von den Behörden Schwedens verhängte Verbot des Inver
kehrbringens einer Leuchtstofflampe der Marke und des Typs 
„GW 80 455“, die zuvor von Gewiss S.p.A. unter Verweis auf 
die Ausgabe der Norm EN 60079-0 von 2006 hergestellt wurde 
und mittlerweile überholt ist, ist berechtigt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 16. August 2013 

Für die Kommission 

Antonio TAJANI 
Vizepräsident
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HINWEIS FÜR DEN BENUTZER 

Verordnung (EU) Nr. 216/2013 des Rates vom 7. März 2013 über die elektronische 
Veröffentlichung des Amtsblatts der Europäischen Union 

Gemäß Verordnung (EU) Nr. 216/2013 des Rates vom 7. März 2013 über die elektronische 
Veröffentlichung des Amtsblatts der Europäischen Union (veröffentlicht im ABl. L 69 vom 
13.3.2013, S. 1) wird ab 1. Juli 2013 nur die elektronische Ausgabe des Amtsblatts Echt
heit besitzen und Rechtswirkungen entfalten. 

Kann die elektronische Ausgabe des Amtsblatts aufgrund unvorhersehbarer außergewöhn
licher Störungen nicht veröffentlicht werden, so kommt nur der gedruckten Ausgabe des 
Amtsblatts Echtheit zu und nur sie entfaltet Rechtswirkungen gemäß Artikel 3 der Ver
ordnung (EU) Nr. 216/2013. 

HINWEIS FÜR DIE LESER — ZITIERWEISE VON RECHTSAKTEN 

Mit Wirkung vom 1. Juli 2013 wurde die Zitierweise von Rechtsakten geändert. 

Während einer Übergangszeit kann sowohl die alte als auch die neue Methode verwendet 
werden.



EUR-Lex (http://new.eur-lex.europa.eu) bietet einen direkten und kostenlosen Zugang zum EU-Recht. 
Die Website ermöglicht die Abfrage des Amtsblatts der Europäischen Union und enthält darüber hinaus 

die Rubriken Verträge, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vorschläge für Rechtsakte. 

Weitere Informationen über die Europäische Union finden Sie unter: http://europa.eu 
DE
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